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Im Übrigen weist der Staatsrat darauf hin, dass die Kosten für den Strafvollzug in den Anstalten 
von Bellechasse offiziell sind. Sie stützen sich auf den Beschluss der Lateinischen Konferenz der 
Justiz- und Polizeidirektoren (LKJPD) vom 29. Oktober 2010 zur Festlegung des Pensionspreises 
für einen Hafttag in einer Anstalt der Partnerkantone des lateinischen Konkordats (die Dokumente 
der Konferenz können auf der Website www.cldjp.ch heruntergeladen werden). 

Diese Preise sind somit für die Jahre 2011 bis 2014 festgelegt worden, wobei verschiedenen 
Kriterien Rechnung getragen wurde. Die Kantone wollten zwar, in Anbetracht des 
Solidaritätsgedankens und des konkordatären Zusammenhalts, den Grundsatz der tatsächlichen 
Kosten nicht anwenden, dennoch möchten sie sich diesem schrittweise annähern. 

Das Schweizerische Strafgesetzbuch (SR 311.0) sieht verschiedene Hafttypen vor. Es handelt sich 
um die Untersuchungshaft und den Vollzug einer von einem Strafrichter verhängten Strafe. 
Ausserdem kann unter gewissen Umständen bewilligt werden, dass beschuldigte Personen (die 
noch nicht verurteilt wurden) eine Freiheitsstrafe vorzeitig vollziehen. Gemäss Artikel 76 des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches werden Freiheitsstrafen in einer geschlossenen oder «offenen» 
Strafanstalt (mit geringeren Sicherheitsvorkehrungen) vollzogen. Die «offenen» Anstalten verfügen 
über geschlossene und «offene» Abteilungen, in Abhängigkeit von den zu treffenden Sicherheits-
massnahmen. Die Haftregimes werden dann in einem Vollzugsplan geregelt (Art. 75 StGB). Dazu 
zählen namentlich die Einzelhaft und die Haft im erleichterten Strafvollzug (Halbgefangenschaft; 
Arbeitsexternat z.B.).  

Die Pensionspreise hängen folglich von den gemäss den Bestimmungen des Strafgesetzbuches 
angewandten Hafttypen und Haftregimes ab. 

In den Anstalten von Bellechasse – einer so genannten «offenen» Anstalt – vollziehen die gefan-
genen Personen ihre Freiheitsstrafe entweder in der geschlossenen Abteilung oder in der offenen 
Abteilung der Anstalt. Die Anstalten von Bellechasse verfügen zudem über ein Gebäude für den 
vorzeitigen Strafvollzug (vSV). In Ausnahmefällen können ausserdem in der geschlossenen 
Abteilung und beim vSV höhere Sicherheitsvorkehrungen veranlasst werden. 

Die Preise pro Hafttag für diese verschiedenen Kategorien werden im Beschluss der LKJPD vom 
29. Oktober 2010 (für alle betroffenen Konkordatsanstalten) wie folgt festgelegt: 

 

Hafttypen und Haftregime 2011 2012 2013 2014 

Vollzug einer Strafsanktion in der geschlossenen Abteilung einer 

offenen Anstalt (normale Sicherheitsstufe) 195 210 226 243 

Vollzug einer Strafsanktion in der offenen Abteilung einer offenen 

Anstalt (niedrige Sicherheitsstufe) 175 188 202 218 

Vorzeitiger Vollzug einer Strafsanktion (vSV)  195 210 226 243 

VSV oder ausnahmsweise Vollzug einer Strafsanktion in der 

geschlossenen Abteilung (hohe Sicherheitsstufe) einer offenen 

Anstalt 236 254 273 294 
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Von den 195 Haftplätzen, die in den Anstalten von Bellechasse im November 2012 belegt sind, 
fallen 138 auf Gefangene in der normalen Sicherheitsstufe, 18 auf Gefangene in niedriger 
Sicherheitsstufe und 39 auf Gefangene im VSV (mit den höchsten Sicherheitsvorkehrungen). 

Vor diesem Hintergrund antwortet der Staatsrat folgendermassen auf die gestellten Fragen: 

Wie werden die Gefangenen in Kategorien eingeteilt? 

Die Gefangenen werden gemäss den in den Anstalten von Bellechasse angewandten Hafttypen und 
Haftregimes in Kategorien eingeteilt. 

Die Tageskosten für einen Gefangenen je nach dessen Kategorie? 

Die Preise für einen Hafttag sind vom angewandten Hafttyp und Haftregime abhängig, wie dies in 
oben stehender Tabelle ersichtlich ist. Dabei sind auch die oben angebrachten Anmerkungen zur 
interkantonalen Solidarität und den tatsächlichen Kosten zu berücksichtigen. Die festgelegten Preise 
nähern sich schrittweise den tatsächlichen Kosten an. 

Zudem ist hervorzuheben, dass die Gefangenen gemäss dem Schweizerischen Strafgesetzbuch 
(Art. 81) zur Arbeit verpflichtet sind. Jeder Gefangene erhält für seine Arbeit ein Entgelt 
(Pekulium) in Abhängigkeit von seinen Leistungen und beteiligt sich an den Haftkosten. Die 
LKJPD hat einen Bruttohöchstbetrag von 33 Franken pro Arbeitstag festgelegt. Von diesem Betrag 
werden 8 Franken pro Tag als Beteiligung an die Haftkosten abgezogen (Beschluss der LKJPD vom 
25. September 2008). 

Die Tageskosten für einen Gefangenen ausländischer Staatsangehörigkeit, da dieser zum Beispiel 
Sprachkurse in Anspruch nimmt? 
Die Tageskosten für einen Gefangenen Schweizer Staatsangehörigkeit? 

Der Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer die Freiheit beschränkenden Massnahme folgt einem 
Sozialisierungsprozess und der Entwicklung des Sozialverhaltens der gefangenen Person und zielt 
zudem darauf ab, Rückfällen vorzubeugen und die Allgemeinheit zu schützen (Art. 75 STGB). Das 
Strafgesetzbuch verpflichtet die Kantone zudem, allen gefangenen Personen die Gelegenheit zur 
Schul- oder Berufsausbildung zu geben (Art. 82 STGB). Aus diesem Grund wird nicht zwischen 
Gefangenen Schweizer und ausländischer Staatsangehörigkeit unterschieden. Und in der Folge 
unterscheiden sich die Haftkosten für ausländische Gefangene auch nicht von denjenigen für 
Schweizer Gefangene. 
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